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Redaktionsschluss

Bitte beachten Sie  
den nachstehenden Termin:
Ausgabe Nr.  08 /  KW 08 / 2026   
Nächster Abgabetermin: Montag, der 16.02.2026 
Später eingehende Berichte können nicht mehr  
berücksichtigt werden!

Das Rathaus informiert

Amtliche Bekanntmachungen

Anlage 1a (zu§ 13 LWO)

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag am 8. 

März 2026
1.  Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
 der Gemeinde Hasel
 wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 

20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

 im Rathaus Hasel, Hofstraße 2, 79686 Hasel für Wahlberechtigte 
zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtigte können die Rich-
tigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen können Wahlberechtigte nur überprü-
fen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz 
eingetragen ist.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) bis 
12.00 Uhr Im Rathaus Hase, Hofstraße 2, 79686 Hasel Einspruch 
einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl) 
eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht 
Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbe-
nachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 58 
Lörrach durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angege-
bene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der angegebe-
nen Stelle abgegeben werden.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

 5.1  eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-
tigte Person;

 5.2  eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlbe-
rechtigte Person, wenn

  5.2.1  sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die An-
tragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach§ 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlordnung 
(bis zum 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl)) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 
21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes 
versäumt hat, 

  5.2.2  ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Lan-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach§ 21 
Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlgesetzes 
entstanden ist,

  5.2.3  ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem Bür-
germeister bekannt geworden ist.

Fortsetzung auf Seite 02
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 Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der Wahl), 
15.00 Uhr

 Im Rathaus Hasel, Hofstraße 2, 79686 Hasel schriftlich, elektro-
nisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infektions-
schutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der bean-
tragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren hat, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen den 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

 7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

 7.2.  einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Brief-
wahl und

 7.3.  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 
vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden 
ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, 
die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und die 
Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben sind.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch den 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine ande-
re Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt werden, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf Verlangen hat 
sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 

9. Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hil-
feleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahl-
berechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung 
von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
 
Ort, Datum
 
Hasel, 05.02.2026

 
Bürgermeisteramt
 
gez. Frank-Michael Littwin, Bürgermeister

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vereinsmitteilungen

Höhlen- und Heimatverein e.V.

Einladung zur 25. ordentlichen Hauptversammlung des Höh-
len- und Heimatverein Hasel e.V. am Samstag, dem 07. März 
2026, ab 19.00 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus Hasel.
 
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Bericht des Schriftführers
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung
6. Terminvorschau
7. Wünsche und Anträge
Wir würden uns freuen, bei der Hauptversammlung neben den Mit-
gliedern auch viele Gäste begrüßen zu dürfen.
 
Ursula Jost, 1. Vorsitzende
 
 

HABUFA GbdR

HABUFA 2026
... das Programm für die närrischen Tage
 
FR 20.02.
19.11 Uhr Hemdglunkiumzug und Glunkiball im Bürgersaal
 (mit DJ Joe und Guggenmusik, Eintritt frei)
 
SA 21.02.
14:11 Uhr Kinderumzug durchs Dorf mit den örtlichen Fasnacht-

scliquen
 Anschließend Kinderfasnacht mit Bewirtung im Bürgersaal

 Wir laden alle Kinder ein, sich an diesem Tag närrisch zu 
verkleiden.

 Wir treffen uns für den Kinderumzug ab 13.45 Uhr in der 
Glashütterstraße, sodass der Umzug um 14.11 Uhr star-
ten kann. Im Anschluss an den Umzug wartet auf unsere 
jüngsten Narren im Bürgersaal ein tolles Programm.

 Unter anderem freuen wir uns wieder über einen Auf-
tritt der DanceRevolution aus Wehr.

 Für die Verpflegung ist Bestens gesorgt.
 Wir freuen uns auf einen schönen, närrischen Nachmit-

tag mit allen Kindern.
 
20.11 Uhr Partynacht im Bürgersaal
 mit DJ Joe und Guggenmusiken
 Verkleidung erwünscht!
 Eintritt: 8,00 €
 
MO 10.03. Rollmopsessen im Sportheim 
 Info´s folgen
 
Die Linienbusse werden während der Veranstaltung am Freitag, den 
20.02.2026 von 18.20 Uhr bis 21.00 Uhr Hasel nicht anfahren.
Als Ersatz dient die Haltestelle Abzweigung Hasel / B518.
Wir bitten um Beachtung.
 
Jugendschutz
Wir weisen darauf hin, dass an den Abendveranstaltungen Auswei-
spflicht herrscht und die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes 
überprüft werden.
 
Organisationsteam der HABUFA GbR
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Krankenpflegeverein

Kaffee- Nachmittag des Krankenpflegeverein Hasel
Die nächsten Termine sind am: 

Donnerstag, 05.02.2026 und am 
Donnerstag, 19.02.2026

jeweils von 14:30 bis 17:00 Uhr.

Wie gewohnt treffen wir uns im Evang. Gemeindehaus 
Bündenfeldstraße 2. Wir laden ein unser Angebot zu nutzen.

Jeder ist herzlich willkommen.

Das Kaffeeteam

Sportverein Hasel e.V.

informiert...

Terminvorschau
Nach erfolgtem Trainingsstart und dem ersten Vorbereitungsspiel 
letzten Dienstag sind bis zum Rundenstart weitere Vorbereitungs-
spiele angesetzt, die wegen der eingeschränkten Platzbespielbar-
keit in Hasel alle auswärts auf Kunstrasen ausgetragen werden:
08.02./15 Uhr Vorbereitungsspiel beim SC Niederhof/Binzgen
20./21.02. HABUFA
26.02./19.30 Uhr Vorbereitungsspiel beim SV Istein
05.03./20 Uhr Vorbereitungsspiel beim FC Wehr2
08.03./14.30 Uhr Rundenstart gegen SG Grenzach/Wyhlen
27.03./20 Uhr 69. Generalversammlung im Sportheim
 
Homepage sv-hasel.de
Ab sofort ist der aktuelle Stand zu unserem Projekt „Kunstrasen 
mit Freizeitbereich“ sowie zu dem bereits angelaufenen Spenden-
aufruf zum Parzellenkauf auf der Homepage unter „Kunstrasen“ 
abrufbar.
 
Immer aktuell einsehbar sind alle Spieltermine der Aktiven und Ju-
gend auf unserer Homepage unter „Aktuell“ mit Link zu fussball.de.

TTC Hasel

Rundenergebnisse
Die erste Mannschaft musste sich zu Beginn der Rückrunde dem SV 
Rickenbach mit 3:7 geschlagen geben. Beim Rückspiel in Ricken-
bach konnte nur Andreas Raimann an seine Form der Vorrunde an-
knüpfen. Er gewann beide Einzel und das Doppel mit Kai-Uwe Marx. 
Es bleibt zu hoffen, dass die erste Mannschaft aus dem nächsten 
Doppelspieltag zuhause einige Punkte einfahren kann.
Die zweite Mannschaft verlor ihre beiden Spiele gegen den Tabel-
lenführer aus Laufenburg und den Tabellendritten aus Nollingen 
klar mit 1:9. Die dritte Mannschaft gewann gegen den TTV Schö-
nau-Todtnau mit 7:3 und steht weiterhin auf Platz 2 in der Kreisklasse.
Die erste Jugendmannschaft besiegte den TV Hauingen mit 7:3. Die 
Hasler Punkte holten: Talea Ebert (3), Alexander Fuchs (2) und unser 
Neuzugang Finn Griener (2). Die zweite Jugendmannschaft spielte 
gegen den TTC Wehr 5:5. Die Hasler Punkte holten: Silvan Marino (2), 
Sofie Jost (2) und David Fuchs (1). Die Mädchenmannschaft mit Sofie 
Jost und Charlotte Matzner besiegte den TTC Schopfheim/Fahrnau 
knapp mit 3:2.

Die nächsten Spiele im Überblick ...
Sa, 07.02.2026 10:30 Uhr Mädchen – SV Nollingen
 13:30 Uhr TTC Lörrach II – Jugend U19-2 
 13:30 Uhr TTC Lörrach I – Jugend U19-1   
 18:00 Uhr TV Brombach IV - Erwachsene 3
 18:00 Uhr Erwachsene 1 – SV Eichsel II
So, 08.02.2026 14:30 Uhr Erwachsene 1 – TSV Kandern
Sa, 21.02.2026 18:00 Uhr TTC Lörrach VI – Erwachsene 3
 18:00 Uhr TTV Schönau-Todtnau – Erwachsene 2

VDK Ortsgruppe Hasel

VDK Ortsgruppe Hasel
Einladung zur 76. Mitgliederversammlung am 

Samstag, den 07.03.2026 um 16:00 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus in Hasel.

 
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes
4.  Bericht der Schriftfüherin
5.  Bericht der Kassiererin
6.  Bericht der Kassenprüfer
7.  Entlastung der Vorstandschaft
8.  Ehrungen
9.  Wünsche und Anträge

 
Die Vorstandsschaft 

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde Hasel

Monatsspruch Februar 2026
Du sollst fröhlich sein und dich freuen über alles Gute, das
der HERR, dein Gott, dir und deiner Familie gegeben hat.

5. Mose 26,11
 
Gottesdienste 
Samstag, 7. Februar 2026
10.00 Uhr  Konfitag in Hasel
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Sonntag, 8. Februar 2026
kein Gottesdienst in Dossenbach und Hasel
 
Sonntag, 15. Februar 2026
10.00 Uhr  Gottesdienst in Hassel mit Prädikantin M. Bruttel
 
Sonntag, 22. Februar 2026
kein Gottesdienst in Dossenbach und Hasel
 
PLAUDERSTÜNDLI
Das fasnächtliche Plauderstündli ist am Dienstag, 10. Februar 
um 14.30h im ev. Gemeindehaus. 
Nach Kaffee und Kuchen wird uns Hans Glöggler mit seinem 
Akkordeon musikalisch unterhalten. Wir freuen uns auf einen 
schönen Nachmittag mit euch. Wer gerne abgeholt werden 
möchte meldet sich unter 3988 oder 1618.
Euer Plauderstündli Team
 
Wechsel im Pfarrbüro
Am 1. März 2026 geht Hildegard Lüber in den Ruhestand und wird 
im Gottesdienst verabschiedet.
Die Nachfolgerin im Pfarrbüro ist Manuela Philipp.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Frau Philipp.
Bei Frau Lüber bedanken wir uns für Ihre langjährige Tätigkeit in 
unserer Gemeinde und wünschen wir Ihr alles Gute im Ruhestand.
 
Herzlich grüßt
Ihr Pfarrer Clemens Ickelheimer

Clemens.Ickelheimer@kbz.ekiba.de

Evang. Pfarramt Hasel, Bündenfeldstraße 2, Tel. 707009, 
(bitte sprechen Sie auf den AB, Sie werden zurückgerufen)
E-Mail: Hasel@kbz.ekiba.de
Bürozeit: mittwochs von 9-12 Uhr

Römisch-katholische Kirchengemeinde  
Hochrhein-Südschwarzwald KdöR

Für das Gemeindeblatt Hasel
Gottesdienstordnung der Röm.-kath. Kirchengemeinde Hoch-
rhein-Südschwarzwald KdöR für die Kirchen St. Martin, Wehr | 
St. Ulrich, Wehr-Öflingen | St. Clemens und Urban, Schwörstadt
 
Gemeindeblatt Nr. 06 vom 31.01.2026 – 15.02.2026
Kath. Pfarrbüro Wehr: Dienstag - Freitag 09:00 Uhr – 12:00 Uhr, 
Donnerstag von 15:30 Uhr – 17:30 Uhr
Kirchplatz 1, Tel. 07762/52210. Email: info@seelsorgeeinheit-wehr.de
 
Gottesdienstzeiten:
Abkürzungen:
W = Wehr, Ö = Öflingen, S = Schwörstadt, SE = Seelsorgeeinheit
 
Samstag, 31.01.2026 * Heiliger Johannes Bosco, Priester
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
 
Sonntag, 01.02.2026+ 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS
S 10:30 Uhr Eucharistiefeier
 
Montag, 02.02.2026 * Darstellung des Herrn 
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier mit den Erstkommunionkindern 

(Gottesdienst Nr.3) - Kerzenweihe und Blasiusse-
gen (Beginn bei schönem Wetter vor der Kirche)

 
Dienstag, 03.02.2026 * Heiliger Ansgar, Bischof 
W 15:30 Uhr  Rosenkranz mit Kommunionfeier im Pflegeheim 

der Bürgerstiftung Wehr
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der Pfeilhofkapelle

Mittwoch, 04.02.2026* Heiliger Rabanus Maurus, Bischof 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier
 
Donnerstag, 05.02.2026 * Heilige Agatha, Jungfrau
W 09:00 Uhr –  Eucharistische Anbetung - Gebet um 

15:00 Uhr geistliche Berufungen
S 16:00 Uhr –  Eucharistische Anbetung 

18:00 Uhr
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier
 
Freitag, 06.02.2026 * Herz-Jesu-Freitag 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier Herz-Jesu-Freitag
 
Samstag, 07.02.2026 * Mariengedächtnis am Samstag 
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse
 
Sonntag, 08.02.2026 + 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Ö 10:30 Uhr Eucharistiefeier
 
Dienstag, 10.02.2026 * Heilige Scholastika, Jungfrau
W 15:30 Uhr –  Rosenkranz im Pflegeheim 

16:00 Uhr  der Bürgerstiftung Wehr
W 16:00 Uhr  Eucharistiefeier im Pflegeheim der Bürgerstiftung 

Wehr
 
Mittwoch, 11.02.2026 * Mittwoch der 5. Woche im Jahreskreis
W 18:00 Uhr Eucharistiefeier
 
Donnerstag, 12.02.2026 * Donnerstag der 5. Woche im Jahreskreis
W 09:00 Uhr –  Eucharistische Anbetung - Gebet um 

15:00 Uhr  geistliche Berufungen
S 16:00 Uhr –  Eucharistische Anbetung 

18:00 Uhr
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier
 
Freitag, 13.02.2026 * Freitag der 5. Woche im Jahreskreis
W 16:00 Uhr –  Eucharistische Anbetung in der 

18:00 Uhr   Ackerrainkapelle für den Frieden in der Welt - 
gebetet wird in verschiedenen Sprachen

W 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der Ackerrainkapelle
 
Samstag, 14.02.2026 * Heiliger Cyrill, Mönch 
S 18:00 Uhr  Eucharistiefeier (Familiengottesdienst), Vor-

abendmesse

Sonntag, 15.02.2026 + 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier
 
Kirchliche Mitteilungen:  
www.seelsorgeeinheit-wehr.de & www.kath-suedschwarzwald.de
 

Sonstiges

Pressemitteilung zur Vertreterversammlung 
der FBG im Dreiländereck am 20.01.2026
Kürzlich fand die konstituierende Vertreterversammlung der Forst-
betriebsgemeinschaft (FBG) im Dreiländereck statt. Mit den Wahlen 
der Vorsitzenden dieser Versammlung und des Vorstands fand die 
mehrjährig vorbereitete Fusion der beiden Forstbetriebsgemein-
schaften Kleines Wiesental und Dreiländereck ihren formellen Ab-
schluss. Seit dem Jahreswechsel trägt die Holzverkaufsorganisation 
der kommunalen und privaten Waldbesitzer im Westen und Süden 
des Landkreises den neuen Namen „FBG im Dreiländereck“ (nicht zu 
verwechseln mit der aufgelösten FBG Dreiländereck). Sie vertritt 
rund 4.000 Waldbesitzer, davon 22 Kommunen mit insgesamt rund 
18.000 Hektar Mitgliedsfläche.
Gewählt wurden Philipp Lotter (Bürgermeister von Hausen) als Vor-
sitzender der Vertreterversammlung und Bürgermeister Gunther 
Braun aus Steinen als Stellvertreter.
Die neue Satzung hat auf Betreiben der Geschäftsstelle die Anzahl 
der Privatwaldvertreter erhöht, so dass diese in etwa dem Flächen-
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anteil der Mitgliederfläche entspricht. Daher konnten nun auch im 
Gemeindegebiet von Malsburg-Marzell, wo es vorher keine lokale 
Privatwaldbesitzer-Vereinigung gab, drei Waldbesitzer für die Mit-
gliedschaft in der Vertreterversammlung gewonnen werden. Auch 
Wittlingen hat nun wieder einen von der Gemeinde vorgeschlage-
nen Privatwald-Besitzer in der Vertreterversammlung.
Den Vorsitz im Vorstand hat Mario Singer (Bürgermeister von Mals-
burg-Marzell). Die Maulburger Bürgermeisterin Jessica Lang wurde 
zur Stellvertreterin gewählt. Der Vorstand besteht aus je vier Privat-
wald- und vier Kommunalwaldvertretern, die hälftig aus den beiden 
bisherigen FBGen kommen. Außerdem ist Geschäftsführer Michael 
Meyer-Heisig Mitglied des Vorstands.
Beschlossen wurden auch die neuen Leistungsentgelte, die auf 
Grund der in den vergangenen Jahren auch in der ehemaligen FBG 
Dreiländereck aufgebauten Rücklage im Standard-Holzverkauf ab-
gesenkt werden konnten. Die Details finden sich auf der Homepage 
der FBG unter der bisherigen Adresse www.fbg-kleines-wiesental.
de (die neue Webseite ist noch in Arbeit).
Geschäftsführer Meyer-Heisig und Wilfried Geiger von den Gersba-
cher Waldbesitzern wiesen auf die Schwierigkeiten hin, die mit den 
geplanten Streichungen von Revierleiterstellen im Privatwald ver-
bunden sind.  Ausgerechnet in Zeiten des klimabedingten dringend 
erforderlichen Waldumbaus auf großer Fläche erscheint dies als fal-
sches Signal. Hier wird die Gefahr gesehen, dass die Beratung und 
Betreuung der Privatwaldbesitzer bei größer werdender Revierflä-
che für die jetzt bereits zeitlich belasteten Revierleiter zurückgefah-
ren wird.
Sehr positive Nachrichten kommen vom Holzmarkt. Die Nachfrage 
übertrifft insbesondere im Nadelholzbereich das Angebot deutlich. 
Waldbesitzer sollten unbedingt nach Rücksprache mit den zustän-
digen Revierleitern oder der FBG Holz bereitstellen. Die Preise für 
Nadelholz sind so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Auch Laub-
holz Buche, Eiche, Esche ist gut nachgefragt. Infos gibt es unter 
07621/410-4366.

Zeltlager des Jugendrotkreuzes Müllheim
Das JRK Müllheim veranstaltet vom 16. bis 28. August ein Zeltla-
ger für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jahren. Die 
Teilnehmenden erwartet ein abwechslungsreiches Ferienange-
bot unter dem Motto „Wikinger – unser Lager, unsere Saga“ mit 
voller Verpflegung, Übernachtung auf Feldbetten sowie vielen 
Spiel-, Sport- und Gemeinschaftsaktivitäten rund um das Leben 
der Wikinger.
 
Die Anreise erfolgt mit dem Bus ab Müllheim, Bad Krozingen 
und Kandern. Ein erfahrenes Betreuerteam sorgt für ein unver-
gessliches Sommerabenteuer für die Kinder.
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.jrkzeltlager.de

Kindertagespflege
Für alle, die gerne als Kindertagespflegeperson arbeiten wol-
len, bietet der Kinderschutzbund Schopfheim ab Februar einen 
Intensivkurs am Vormittag an. Informationen rund um die Tä-
tigkeit, Einkommensmöglichkeiten und die Voraussetzungen 
erhalten Sie vorab in einem unverbindlichen Beratungsge-
spräch. Die Kurse werden vom Landkreis Lörrach finanziert und 
sind für die Teilnehmenden kostenlos.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine der Motivationen, 
Kindertagespflege zu Hause anzubieten. Für andere ist es die 
Freude daran, Familien zu unterstützen. Die Betreuung der 
Kinder kann auch im Haushalt der Eltern oder in angemieteten 
Räumen stattfinden. 
Kursstart: 23. Februar 26 beim Kinderschutzbund in Schopfheim. 
 
Weitere Informationen unter  
www.kinderschutzbund-schopfheim.de

Ende des redaktionellen Teils
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Achtung, Familienbetrieb kauft 
Pelze, Bleikristall, Teppiche, Kroko, Taschen, D. Taschen, 

Abendgarderobe, Armbanduhren, Wanduhr 2En1, Bilder, 
Vorwerk, Staubsauger, Musikinstrumente, alte Möbel, 

Nähmaschinen und Schreibmaschinen, Tafelsilber, 
Goldschmuck, Modeschmuck jeglicher Art, Münzen. 

Komme vor Ort, zahle in bar. 
Familienbetrieb seit 1985, Herr Gert, 

Tel. 0178  465 82 40

PRIMO-GRUSSANZEIGEN

GRÜSS MAL WIEDER
Überraschen Sie Ihre Lieben mit 
netten Grußanzeigen
in Ihrem Mitteilungsblatt.

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11

 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40

 anzeigen@primo-stockach.de

STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 



 Fasnet 2026
Betriebsruhe am 12.02.2026 und 13.02.2026

Ab dem 16.02.2026 (Rosenmontag) sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

WICHTIGE INFORMATION
Vorgezogener Anzeigenschluss KW 7 Fasnacht 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 7 erscheinen? 
Dann buchen Sie einen Tag früher!
Aufgrund der Fasnachtstage am 12.02. und 13.02.2026 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag    Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag  Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch  Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige für 
KW 7 spätestens am Freitag, 06.02.2026 im Verlag eingehen.

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

www.primo-stockach.de



ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6


